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"DES FURIERERN AMBT UNDT BEVELCH"

"Der Furierer soll ein fleissieger , Mühsamer undt uffriahtieger man sein.

Er soll sieh seinem Quartiermeister undt den Obersten Furierem zulieben
machen.

Er wirdt wan man reiset , mit gemeltem Quartiermeister Oberst Furierem
voran Reitten , dass Quartier für sein Fendtlein zuempfahen.

Er wirdt wan er sein Quartier von gemeltem Quartiermeister empfangen hatt,
den . . . [ ? ] Rodell der Paroissen vom Meyer des dorffs oder flecken begeren,
undt die bolleten ordentlich schreiben lassen , dieselbiegen mit den andern
Furierem ohn allen Vortheil theylen , wofern andere Fendiein in derselbiegen
Paroissen oder Flecken gelosiert seindt , ist es aber dass man Cantoniert , so
wirdt er Ordentlich mit den andern Furierem die äbtheilung machen , undt sei¬
nen theil , mit dem Zeichen oder schielt seines orths Verzeichnen , dessen er
sich benügen wirdt , undt nit andere schielt seinen mitgespanen durchwüsche,
oder ihnen durch list bolleten verzwicke , wie etlich im bruch haben.

Er soll wo müglich schreiben und lesen können.

Dass er vorauss undt ab seinem haubtman , Lütenambt , Fenderich , sambt andere
Ambtslüth losiere , dem nach den Rottmeistem die übriege bolleten ohn allen
vortheil usstheile.

Er soll niemalen i ?i sein losament gehen , es sey dan Jederman gelosiert , undt
soll ein uffsehens haben , dass kein Unordnung under den Soldaten wegen der
losament er entstände.

Jst man im feldt gelosiert , wirdt er wie obgemelt mit dem Quartiermeister,
Obersten Furierem , undt aiidem Furierem voran Reytten , dass Quatier helffen
abtheylen , seinen verfallenen theyll fleyssieg abreissen , undt mit riess , stu-
den oder andern Sachen mit hülff etlicher Soldaten auch abzeiclmen .

Jst man in Guamison gelosiert , undt man ihme ein Zahll Madratzen , strow-
säck , leylachen , houhtküssen , decken , geschier undt andere Sachen übergiebt,
wirdt er ein fleissieg obacht darauff haben,undt dasselbiege wöchentlich be-
sichtiegeyy , damit nicht verlohren werde , undt volkommendtliche rechnung
drumb geben möge , wan er darumb ersucht wirdt.

Jst man dan in Quartieren gelosiert , und er uss etlichen heüsern bacquet
nimbt , soll er dasselbiege fleyssieg uff schreiben , damit wan man Verrückt,
er alles wiederumb erstatten möge.

Dass er niemalen kein Verehrung von keinen burgem noch bauren nehme , ein



Quartier oder heüser zu freyen , dan er der gantzen Compagnie unrecht thut 3
undt dessen hochstraffwürdieg ist.

Dass er wan man in Guamison 3 oder sonsten lang im Quartier still liegt 3 von
hauss zu hauss gehe 3 sehe wie die Soldaten gelosiert sindt 3 findt er dass
sie nit erbarlich gelosiert sein soll er Ordnung schaffen 3 dass sie besser
gelosiert werderi 3 undt soll ein ufsehens haben 3 dass die Soldaten weder die
better 3 noch andere sachen 3 in den losamentern verderbeyi 3 . . . und soll nit
gestatten 3 dass die Soldaten ihre losamenter ohne sein wissen undt willen
verender >i3 soll auch seinen ContreRodell von allen losamenteryi haben 3 undt
wiessen 3 wo ein Jeder glosiert ist 3 undt wo müglich 3 soll er denseibiegen
wan man reiset alle nacht haben.

Dass er die Trabanten und spielleüt Jederzeit so yvach an des hauptmans her-
berg 3 oder wo das Fendtlein sein wirdt , alsss müglich ist 3 losiere 3 damit
er sie 3 wan er ihrer vonnöthen 3 an der handt habe.

Die Ambtsleüth wirdt er so viel er mag hin undt wieder im Quartier losieren 3
damit ein bessers uf Sehens über die Soldaten geschehe.

Er wirdt sich offt in seines hauptmans herberg finden lassen 3 so wol seineyi
befelch zu errrpfahen 3 alss ihne anzuzeigen 3 wass sich im Quartier wegen der
losamenter zutragen magh . "
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